
304 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (190 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Gebühren 
der Zeugen, Sachverständigen, Dolmetsche, 
Geschwornen und Schöffen im gerichtlichen 
Verfahren und der Vertrauenspersonen (Ge-

bührenanspruchsgesetz ). 
Die Regierungsvorlage ist notwendig geworden, 

weil die Tatsache, daß die Gebühren der Zeugen, 
Sachverständigen, Dolmetsche, Geschwornen, 
Schöffen und Vertrauenspersonen· derzeit in den 
verschiedensten Gesetzen, Verordnungen und Er
lässen geregelt sind, zu großen Schwierigkeiten 
geführt hat. 

Die Regierungsvorlage des Gebührenanspruchs-
gesetzes verfolgt folgende Ziele: ' 

1. Vereinheitlichung des Rechtsstoffes in einem 
Gesetz; 

2. Beseitigung ,der verfassungsrechtlichen Beden
ken gegen die Regelung tn Verordnungen und 
Erlänen; . 

3. Anpassung der Gebühren an die derzeitigen 
Preis- und Lohnverhältnisse. 

Sie schließt sich in ihren Grundsätzen an. die 
bisherige Regelung an. Sie unterscheidet daher 
zwei Personengruppen, und zwar 

die Zeugen, Geschwornen, Schöffen und Ver
trauensperSonen, die Ersatz für Reise- und Auf
enthaltskosten sowie Entschädigung für Zeitver
säumnis erhalten, und 

die Sachverständigen und Dolmetsche, die 
darü:ber hinaus auch noch den Ersatz der ihnen 
sonst verursachten Aruslagen und eine Entlohnung 
für ihre Mühewaltung bekommen. 

Nach der Einbringung der Regierungsvorlage 
habe'n verschiedene Gruppen von Sachverständi
gen eine Erhöhung einzelner Ansätze sowie an
dere Anderungen verlangt. Die Regierungsyorlage 
wurde daher in der Sitz'Ung des Justizausschusses 
vom 5. März 1957 einem sechsgliedrigen Unter
ausschuß zur Vorberat'ung zugewiesen, dem die 
Abgeordneten Dr. He t zen aue r, Doktor 
K ra n zirn a y r, Dr. N e me cz, M a r k, Dok
tor Neu g e b a 'U e r 'Und Ro~a R ü c k ange
hörten. 

Dieser Unterausschuß hat die Regierungsvor
lage in zwei Sitzungen eingehend beraten und 
eine Reihe von Abänderungen vorge'Schlagen. 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitz,ung vom 
12. November 1957 den Bericht des Unteraus
schussesentgegengenommen und die Regierungs-. 
vorlage mit den vom Unterausschuß vorgeschla
genen Abänderungen in Beratung gezogen. 

Die Beratung des Justizausschusses hatte fol
gendes Ergebnis: 

Zu § 21 Abs. 4: 

Durch die Ergänzung der Z. 2 wird klargestellt, 
daß in .den Fällen einer Vereinbarung der Par
teien über die Hö~e der Sachverständigenge:bühr 
(§ 36 Z. 7) der Beschiruß an ,den Revisor nicht 
zuzustellen ist. Damit wird einem Wunsch der 
Kammer der Wirts·chaftstreuhänder gefolgt. 

Zu § 26 Abs. 2 und 3: 

Der Ahs. 2 wird dahin ergänzt, daß jene Sach
verständigen, die ,ihr Gutachten auf Grund ihrer 
handwerksmäßigen oder geschäftlichen Erfahrung 
abgehen, als Entschädigung für Zeitversäumnis 
für jede Stunde höchstens lOS, für jeden Tag 
höchstens 100 S erhalten, während die Entschä
digung von höchstens 5 S je Stunde auf jene 
Sachverständigen beschränkt bleibt, die gewöhn
liche Gebrauchsgegenstände im Exekutionsverfah
ren schätzen (§ 35). Bei den letztgenannten 
Sachverständigen W'lll'de der Höchstbetrag der für 
einen Tag auszuzahlenden Entschädig,ung für 
Zeitversäumnis auf 50 S hinaufgesetzt. 

Die Regierungsvorlage sieht im Abs. 3 bei 
wachsender Entfernung des Ortes der Tätigkeit 
des Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren 
von seinem Wohnort oder seiner Arbeitsstätte 
eine Vervielfa-chung der Entschädigung für Zeit
versäumnis vor. Bisher war eine solche Regelung 
auf die ärztlichen Sachverständigen beschränkt. 
Die Regierungsvorlage hat diese Bestimmung auf 
alle Sachverständigen ausgedehnt, für die nicht
ärztlichen Sachverständigen die Entfernungen je
doch erhöht. . 

Dementsprechend wurde der Abs. 3 der Re
gierungsvorlage in die Abs. 3 und 4 geteilt. 

Der Schlußsatz des Albs. 3 der Regierungsvor-
.lage wurde als Abs. 5 angefügt. . 
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Neu aufgenommen wurde die Bestimmung des 
Abs. 6, durch die . verhindert werden soll, daß 
ein Sachverständiger die Zeit, die er an einem 
Tag durch mehrere Leistungen bei demselben 
Gericht insgesamt versäumt, für je.de Leistung 
zur. Gänze anschlägt. 

Zu § 28: 

Im § 28, der den Tarif für die ärztlicl1en Sach
verständigen enthält, wurden jene Gebühren
sätze erhöht, die hinter den geltenden Höchst
sätzenzurückblieben. Außerdem wurden auf 
Wunsch der Arzte einige neue Ansätze in den 
Tarif aufgenommen, und zwar' 

,in Z. 4 als lit. c ein Zuschlag für die Leichen
öffnungsgebühr, wenn die Leichenöffnung unter 
besonders erschwerenden äußeren Umständen 
vorgenommen werden muß, 

in Z. 7 als lit. b eine besondere Gehühr für 
histologische Untersuchungen und 

in Z. 10 als lit. f - unter Herausnahme aus 
der bisherigen lit. e.- eine besondere Gebühr 
für die Bestimmung von Blutkörperchenmerk
malen. 

Die Einführung der beid,en letztgenannten An
, sätze wurde infolge neuer Praxis der ärztlichen 

Sachverständigen bei ihrer Gutachtertätigkeit 
notwendig. 

Zu § 29: 

Einem Wunsch der Arzte folgend, wird die 
überschrift "Fachanthropologen" in "Anthropo-
logen" geändert. ' 

Zu § 32: 

Die Ge:bühr der Sachverständigen' für das 
Kraftfahrwesen wurde gegenüber der Regierungs
vorlage auf 100 S erhöht. Eine weitergehende 
Erhöhung konnte schon deshalb nicht berück
sichtigt werden, weil diese Sachverständigen durch 
die Einführung der Vervielfachung der Zeit
gebühr eine wesentliche Verbesserung erhalten 
haben. ' 

Weiters wurde im Abs. 2 lit. a die Wertgrenze, 
von der ab der Richter die Gebühr bei besonderer 
Schwierigkeit nach freiem Ermessen fests·etzen 
kann, von 50.000 Sauf 20.000 S herabgesetzt und 
hiedurch ,einem Wunsch der Sachverständiger;t 
entsprochen. 

Zu § 33: 

Die Gebühr der Buchsachverständigen für 
Vorarbeiten" Informationen und Befunde wurde 
gegenüber der Regierungsvorlage von 20 Sauf 

Mark 
Berich tersta tter 

25 S erhöht und dadurch eine entsprechende Re
lation zu der erhöhten Gehühr für das Gutachten 
wieder hergestellt. 

Im Abs. 2 lit. a wurde die Wertgrenze aus 
den liU § 32 Abs. 2 lit. a genannten Gründen 
auf 20.000 S herabgesetzt. 

Zum normativen Inhalt des § 33 wurde fest
gestellt, daß, ,auch Gebäudeverwalter die den 
Buchsachverständigen gebührende Entlohnung für 
MühewaIt,ungerhalten, wenn ihre Leistung als 
Buchgutachten anzusehen ist. 

Eine Reihe von Sachverständigen haben dar
über hinausgehende Wünsche um 'weitere Gebüh
renerhöhungen und Verbesserungen vorgebracht. 
Die Berucksichtigung dieser Wünsche war aus fol
genden Gründen nicht mögltich: 

1. Die Verfahrenskosten würden dadurch für 
die rechtsuchende Bevölkerung aus den Kreisen 
der Arbeiter und Angestellten, aber auch des 
bäuerlichen und gewerblichen Mittelstandes in 
einem untragbaren Maß verteuert werden, was 
unter Umständen einer Rechtsverweigerung 
gleichkommen könnte, da das' Armenrecht ja nur 
bei besonders großer Notlage in Betracht kommt. 

2. Soweit die Gebühren aus Mitteln des Staates 
zu bezahlen sind - das gilt insbesondere für das 
Strafverfahren -, würde eine solche Erhöhung 
eine Veränderung der Ansätze des Staatshaus
haltes 1958 notwendig machen, für die eine Be
deckung nicht gegeben erscheint. ' 

3. Im allgemeinen konnte. nur von den b.isher 
festgesetzten Gebühren ausgegangen werden, 
wobei diese den derzeivigen Lohn- und Preisver
hältnissen anzupassen waren. ' 

Im übrigen wird hinsichtlich der unverändert 
gebliebenen Bestimmungen auf die Erlä,uternden 
Bemerkungen zur Regierungsvorlage hingewiesen. 

Die Regierungsvorlage wurde nach einer ein
gehenden Bera~ung unter Berücksichtigung der 
vom Unterausschuß vorgeschlagenen Abände
rungen einstimmig beschlossen. An der Debatte 
'beteiligten sich der' Btmdesminister für Justiz 
Dr. Ts c h ad e k und die Abgeordneten 
Dr. Kr a n z I in a y r, Dr. Neu g e bau e r, 
Dr. Nemecz, Dr. Hetzenauer und Fer
dinanda F los s man n. 

Der Justizausschuß stellt den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n ./. 
Ges e t zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen'. 

Wien, am 12. Novernber 19'57 

Dr. Hofeneder 
Obmann 
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Bundesgesetz vom 1957 
über die Gebühren der Zeugen, Sacl,tver
ständigen, Dolmetsche, Geschwornen und 
Schöffen im gerichtlichen Verfahren und 
der Vertrauenspersonen (Gebührenanspruchs-

gesetz). 

Der Nationalr,at hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

§ 1. Zeugen, 'Sachverständige; Dolmetsche, Ge
schworne und Schöffen haben für ihre Tätigkeit 
im gerichtlichen Verfahren, Vertrauenspersonen 
für ihre Tätigkeit in d:en im Geschwornen- und 
Schöffenlistengesetz berufenen Kommissionen 
Anspruch auf f()ilgende Gebühren. 

, A. Zeugen. 

Umfang der Gebühr. 

§ 2. (1) Der Zeuge hat nach Maßgabe der §§ 3 
bis 17 Anspruch . 

1. auf Ersatz der notwendigen Kosten, die 
durch die Reise an den Ort der Vernehmung, 
durch den Aufenthalt an diesem Ort und durch 
die Rückreise verursacht werden; 

2. auf Entschädigung für Zeitversäumnis, 
wenn ihm durch dieses Versäumnis 

a) Lohn oder Gehalt entgeht oder 
b) ein im Verhältnis zu seine~ Gesamtein

kommen empfindlicher Abbruch an seinem 
Erwerb verursacht wird oder 

c) wenn er einen Stellvertreter bezahlen muß. 

(2) Zeugen, die im öffentlichen Dienst stehen, 
haben anstatt des Anspruchs nach Abs. 1 Z. 1 
Anspruch auf Gebühren, deren Höhe sidl nach 
der für den Zeugen geltenqen Reisegebühren
vorschrift richtet, falls der Richter (Vorsitzende), 
vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat, 
bestätigt, daß der Zeuge über dienstliroe Wahr
nehmungen vernommen worden ist. Sie haben 
keinen Anspruch auf Entschädigung für Zeitver
säumnis nach Abs. 1 Z. 2. 

(3) Der Anspruro nach Abs. l' oder 2 steht dem 
Zeugen auro dann zu, 

1. wenn er zur Beweisaufnahme erschienen, 
seine Vernehmung aber ohne sein Verschulden 
unterblieben ist, oder 
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2. wenn er ohne Vorladung erschienen ist und 
vernommen wurde; er hat jedoch nur den An
spruch, der ihm bei einer Vernehmung im Wege, 
der Rechtshilfe vor dem nach seiner Wohnung 
oder Arbeitsstätte örtliro zuständigen Gericht 
gebühren würde, sofern nicht der Richter (Vor
sitzende), vor dem die Beweisaufnahme stattge
funden hat, bestätigt, daß seine u n mit t e 1-
bar e Vernehmung zur Aufklärung der Sache 
erforderlich war. 

(4) Eine höhere Zeugengebühr, die dadurch 
entsteht, daß" der Aufenthaltsort oder die Ar
beitsstätte des Zeugen vom Sitz des Gerirots 
weiter entfernt ist ah der auf der Ladung ange
gebene Ort, gebührt del11 Zeugen nur daim, wenn 
er diesen Umstand dem Gericht unverzüglich 
nach Erhalt der Ladung angezeigt und das Ge
richt trotzdem die . Ladung nicht rechtzeitig 
widerrufen hat; dies hat der Richter (Vor
sitzende), vor dem die Beweisaufnahme stattge
funden hat, zu bestätigen. 

(5) Ein Zeuge, der die Aussage ungerechtfertigt 
verweigert, hat keinen Anspruch auf Zeugen
gebühr. 
, (6) Im Strafverfahren haben der Privatankläger 
und "der statt des öffentlichen Anklägers ein
sroreitende Privatbeteiligte auf Zeugengebühr 
keinen Anspruro. 

(7) Einer Begleitperson des Zeugen steht der 
Anspruch auf Zeugengebühr ,zu, wenn der Zeuge 
der Begleitperson:" wegen seines jugendlichen Al
ters oder wegen eines Gebrechens. bedurfte. 

Geltendmachung der Gebühr. 

§ 3. (1) Der Zeuge hat den Anspruch auf seine 
Gebühr längstens binnen 14 Tagen nach dem 
Absroluß seiner Vernehmung oder seinem Er~ 
$cheinen (§ 2 Abs.3 Z.1) bei sonstigem Verlust 
schriftlich oder mündlich bei dem Gericht, vor 
dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder 
stattfinden sollte, geltend zu machen. Hierauf ist 
der Zeuge in der Vorladung aufmerksam zu 
maroen. Sroriftliroe Ansuroen bedürfen ni rot der 
Unterschrift eines Rechtsanwalts. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für Zeugen, oie Anspruro auf Gebühren nach der 
Reisegebührenvorschrift haben (§ 2 Abs. 2). Sie 
haben bei Geltendmachung der Gebühr eine von 
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ihrer zuständigen Dienststelle bestätigte Reise
rechnung beizubringen. 

(3) Dem Zeugen ist auf Antrag ein zur Bem'ei
tung der Reise zum Gericht ausreichender Vor
schuß zu gewähx:en. 

Bestimmung der Gebühr. 

§ 4. (1) Die Zeugengebühr wird von einem da
mit betrauten Bediensteten jenes Gerichts be
stimmt, vor dem die Beweisaufnahme stattge
funden hat oder stattfinden sollte. Er entscheidet 
auch üb~r die Gewährung eines Vorschusses nach 
§ 3 Abs.3. 

(2) Die bestimmte Zeugengebühr ist dem Zeu
gen müI.1dlich bekanntzugeben. Eine schriftliche 
Ausfertigung ist ihm nur auf sein Verlangen 
binnen drei Tagen nach der Bekanntgabe zuzu
stellen; über dieses Recht ist der Zeuge bei Be
kanntgabe der Zeugengebühr zu belehren. Hat 
der Zeuge seine Gebühr schriftlich geltend 
gemacht, so ist ihm stets eine schriftliche Aus
fertigung zuzustellen. _ 

(3) Gegen die Bestimmung der Zeugengebühr 
kann nur der Zeuge binnen 14 Tagen die Be
schwerde an den Leiter des Gerichts ergreifen. 
Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe der Ge
bühr an den Z~ugen, im Falle der schriftlichen 
Ausfertigung (Abs.2) mit dem Tage nach Zustel
lung der Ausfertigung. Schriftliche Beschwerden 
bedürfen nicht der Unterschrift eines Rechtsan
walts. Der Leiter des Gerichts kann in einem 
solchen Fall die Bestimmung der Zeugengebühr 
auch zum Nachteil des Zeugen ändern. Die Ent
scheidung des Leiters des ,Gerichts ist mit einer 
Begründung dem Zeugen in schriftlicher Ausfer
tigung· zuzustellen. 

(4) Gegel1- die gänzliche oder teilweise Verwei
gerung eines Vorschusses nach § 3 Abs. 3 kann 
nur der Zeuge binnen 14 Tagen, nachdem er 
hievon verständigt worden ist, die Beschwerde 
an den Leiter des Gerichts erheben. Gegen die 
Gewährung eines Vorschusses an den Zeugen 
ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

(5) Gegen die Entscheidungen des Leiters des 
Gerichts nach Abs.3 und 4 ist ein Rechtsmittel 
nicht zulässig. . 

Zahlung der Gebühr.-

§ 5. (1). Die Gebühr ist dem Zeugen aus den 
Amtsgeldern des Gerichts oder aus einem Kosten
vorschuß womöglich sogleich zu zahlen oder, 
wenn dies nicht geschehen kann, kostenfrei zu 
übermitteln. Die· Beschwerde an den Leiter des 
Gerichts (§ 4 Abs. 3) hemmt die Zahlung nur, 
wenn die Beschwerde unmittdbar nach Bestim
mung der Gebühr erhoben wird. 

(2) Wird die Zeugengebühr anläßlich einer Be
schwerde des Zeugen vom Leiter des Gerichts 
herabgesetzt (§ 4 Abs. 3) oder übersteigt derclem 
Zeugen bezahlte Vorschuß (§ 3 Abs. 3) die zuge-

sprochene Zeugengebühr, so hat der Zeuge die 
zuviel bezahlten Beträge zurückzuerstatten. Sie 
sind vom Zeugen nach den für die Einbringung 
der gerichtlichen Gebühren und Kosten geltenden 
Vorschriften einzubringen. 

Reisekosten. 

§ 6. Der Ersatz der notwendigen Reisekosten 
(§ 2 Abs. 1 Z. 1) umfaßt nach Maßgabe der §§ 7 
bis 12 die Kosten der Beförderung des Zeugen 
mit einem Massenbeförderungsmittel für die 
Strecke zwischen der Wohnung oder der Arbeits
stätte des Zeugen und dem Ort seiner Verneh
mung, die Kosten der Benützung anderer Be
förderungsmittel sowie die Entschädigung für zu 
Fuß zurückgelegte Wegstrecken (Kilometergeld). 

§ 7. (1) Als Ausgangspunkt und Endpunkt der 
Reisebewegung ist die Wohnung oder die Ar
beitsstätte des Zeugen anzusehen, sofern § 2 
Abs. 3 Z. 2 oder § 2 Abs. 4 nichts anderes be
stimmen .. 

(2) Für den Weg zum und vom Bahnhof ge
bührt der Ersatz der Kosten für die Benützung 
eines Massenbeförderungsmittels oder, unter den 
Voraussetzungen des § 10, anderer Beförderungs
mittel. Als Bahnhof gelten die Bahnhöfe und 
Haltestellen der Eisenbahnen, die Haltestellen 
der überlandautobusse, die Anlegestellen der 
Schiffe und die Flughäfen. 

(3) Tritt in Strafsachen in der Verhandlung 
eines Gerichts eine längere Pause ein, so sind dem 
Zeugen, der sich in dieser Zeit mit Erlaubnis des 
Richters (Vorsitzenden), vor dem die -Beweis
aufnahme stattfindet, in seine Wohnung oder an 
seine Arbeitsstätte begibt, die Kosten der Heim
reise und der neuerlichen Reise an den Ort der 
Vernehmung zu vergüten, soweit sie die Aufent
haltskosten und die Entschädigung für Zeitver-. 
säumnis für die Zeit seiner Abwesenheit nicht 
übersteigen. 

§ 8. (1) Massenbeförderungsmittel im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist jedes Beförderungs
mittel, das·· der Vermittlung des Verkehrs 
zwischen bestimmten Orten (Orts teilen) dient 
und dessen Inanspruchnahme mehreren Personen 
gleichzeitig, jedoch unabhängig voneinander, 
gegen Entrichtung eines allgemein festgesetzten 
Fahrpreises offensteht. 

(2) Führen verschiedene Massenbeförderungs
mittel zu demselben Ziel, so hat der Zeuge die 
Wahl. . 

(3) Der Fahrpreis wird nach den jeweils gelten
den Tarifen vergütet. Vonbestehenden allgemei~ 
nen Tarifermäßigungen ist Gebrauch zu machen. 
Für Strecken, auf denen der Zeuge für seine 
Person zur Jreien oder ,ermäßigten Fahrt mit 
dem benützten Massenbeförderungsmittel be
rechtigt ist, gebührt keine Vergütung oder nur 
die Vergütung des ermäßigten Fahrpreises. 
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§ 9. (1) Dem Zeugen gebührt für Strecken, die 
er mit der Eisenbahn oder auf einem Schiff zu
rücklegt, die V ergü tung nach der niedrigsten 
Klasse. 

(2) Die Vergütung für eine Platzkarte gebührt 
dem Zeugen dann, wenn die 'Sicherung eines Sitz
platzes wegen hohen Alters, schlechten Gesund
heitszustands oder langen Reiseweges gerecht
fertigt ist. 

§ 10. (1) Die Benützung von Beförderungs
mitteln, die nicht Massenbeförderungsmittel' im 
Sinne des § 8 A.bs. 1 sind, ist zulässig, 

a) wenn die Zeugengebühr bei Benützung 
dieses Beför4erungsmittels nicht höher ist 
als bei Benützung eines Massenbeförde
rungsmittels oder 

b) wenn der Zeuge nur durch die Benützung 
dieses Beförderungsmittels den Ort seiner 
Vernehmung zeitgerecht erreichen kann 
oder , 

c) wenn ihm wegen eines körperlichen Ge
" -brechens die Benützung eines' Massen

beförderungsmittels nicht zugemutet wer
den kann. 

Hiebei gebührt dem Zeug-en, soweit in den 
folgenden Absätzen nicht etwas _ anderes .be
stimmt ist, der Ersatz der tatsächlich aufgelaufe
nen Kosten. Benützen mehrere Personen ein 
solches Beförderungsmittel gemeinsam, so ge
bührt jeder von ihnen der entsprechende Teil 
der Kosten. ' 

(2) Unter den im Abs. 1 genannten Voraus
setzungen gebührt dem Zeugen für die Be
nützung eines eigenen Kraftfahrzeuges die nach 
der Reisegebührenvorschrift für Bundesbeamte 
hiefür vorgesehene -Vergütung, bei Benützung 
eines eigenen, Fahrrades gelten die Bestimm1.l'ngen 
über das Kilometergeld. Benützt der Zeuge ein 
eigenes Kraftfahrzeug oder Fahrrad, ohne daß 
die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, so ge
bühren ihm lediglich die Reisekosten für ein 
Massenbeförderungsmittel. 

(3) Bei Benützung eines dem Zeugen unent
geltlich zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeuges 
gebührt keine Vergütung. 

§ 11. (1) Der Zeuge darf ein Flugzeug nur be
nützen, wenn -er in einer Strafsache vernommen 
werden soll, aus dem Ausland geladen wird und 
der Richter (Vorsitzende), vor dem -die Beweis
aufnahme stattfinden soll, die Benützung des 
Flugzeuges bewilligt. Dies darf er nur, wenn die 
Benützung des Flugzeuges desha1b erforderlich 
ist, weil die Dringlichkei,t ,der Stfiafsache die 
sofortige Vernehmung des Zeugen erfordert, 
der Zeuge aber bei Benützung eines anderen Ver
kehrsmittels ZUr Vernehmung nicht mehr recht
zeitig erscheinen könnte. 

(2) Der Zeuge darf einen Schlafwag-enplatz auf 
Eisenbahnen oder eine Kabine auf Schiffen nur 
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'dann benützen, wenn er in einer Strafsache ver
nommen werden soll und der Richter (Vor
sitzende), vor dem die Beweisaufnahme statt
finden soll, die Benützung des Schlafwagenplatzes 
(der Kabine) bewilligt. Dies darf er nur, wenn 
die Reise, wegen der Länge des Reiseweges erst 
nach Mitternacht enden würde oder wenn die 
Reise zur Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) an
getreten' werden muß, weil die Dringlichkeit der 
Strafsache die sofortige Vernehmung des Zeugen 
erfordert, der Zeuge aber, wet1n er den, Reiseweg 
am Tagzurückleg-en würde, zur Vernehmung 
nicht mehr rechtzeitig erscheinen könnte. Bei Be
nützung eines Schlafwagens oder einer Kabine 
gebührt dem Zeugen außer den Kostenhiefür die 
Vergütung nach der für die Benützung von 
Schlafwagen oder Kabinen tarifmäßig erforder
lichen niedrigsten Klasse. 

§ 12. (1) Wenn der Zeuge mangels eines Mas
senbeförderungsmittels oder, anderer Beförde
rungsmittel auf der Hin- oder Rückreise Weg
strecken von mehr als zwei Kilometern, zu Fuß 
zurücklegen muß, so gebühr-t ihm ein Kilometer
geld von 1 S für jeden vollen Kilometer. 

(2) Für die Ermittlung der Länge der Weg
strecken, für -die das -Kilometergeld gebührt, ist 
die kürzeste gangbare Verbindung maßgebend. 
Ist die Länge der zurückgelegten Wegstrecken, 
für die das Kilometergeld gebührt, nicht fest
steUbar, so ist für jede Viert-elstunde der Be
wegung eine Vergütung in ,der Höhed,es Kilo
metergeldes für einen Kilometer zu leisten. 

(3) Hat der Zeuge größere Höhenunterschiede 
zu überwinden, so entspricht der Strecke von 
einem Kilometer ein Höhenunt-erschied von 
75 Metern im An- oder Abstieg. 

(4) Das Kilometergeld gebührt auch dann, 
wenn ein Massenbeförderungsmittd zwar vor
handen ist, aber nach Lage der Verhältnisse nicht 
benützt werden lj;.ann oder durch Zurücklegung 
der betreffenden Wegstrecke ohne Benü'tzung 
eines Massenbeförderungsmittels die Dauer der 
Reise wesentlich abgekürzt wird. 

Aufenthaltskosten. 

§ H. Die Aufenthaltskosten (§ 2 Abs. 1 Z. 1) 
umfassen 

1. den Mehraufwand für die Verpflegung, 
wenn die durch die Reise und den Aufenthalt am 
Ort der Vernehmung verursachte Abwesenheit 
von der Wohnung den Zeugen zwingt, das Frijh
stück, Mittag- oder Abendessen anderswo als an 
seinem' gewöhnlichen, Speiseol't einzunehmen; 

2.äie Auslagen für die unvermeidliche Nächti
gung während der Reise oder am Ort der, Ver
nehmung. 

§ 14. (1) Dem Zeugen sind als Mehraufwand 
für die Verpflegung zu vergüten 
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1. für das Frühstück ~ .. ~ ........ ' .... . 10 S, 
2. für das Mittagessen ............... 20 S, 

3. für das Abendessen ............... 20 S. 

(2) Der Mehraufwand für das Frühstück ge-
bührt, wenn die Reise vor 7 Uhr angetreten, 
jeher für -das Abendessen, wenn die Reise nach 
20 Uhr beendet worden ist. 

§ 15. Cl) Dem Zeugen 1st als Auslage für jede 
un-vermeidliche Nächtigung ein Betrag von 20 S 
zu vergüten. Unvermeidlich ist die Nächtigung 
auch dann, wenn die Reise zur Nachtzeit (22 Uhr 
his 6 Uhr) angetreten oder heende'! werden 
müßte. 

(2) Weist der Zeuge nach, daß die Auslagen 
für die in Anspruch genommene Nachtunter
kunft den im Abs. 1 ,angeführten Betrag über
steigen, so gebührt ihm eine Nächfigungsgebühr 
in der Höhe der nachgewiesenen Auslagen, 
höchstens aber im Betrag von 45 S. 

Entschädigung für Zeitversäumnis. 

§ 16. Die Entschä-digung ,für Zeitversäumnis 
(§ 2 Abs. 1 Z. 2) gebührt, sofern § 2 Abs. 3 Z. 2 
oder § 2 Abs. 4 nichts anderes bestimm€ri, für 
die Zeit, die der Zeuge infolge seiner Verneh
mung vom Verlassen der Wohnung oder det 
Arbeitsstätte bis zur Rückkehr aufwenden muß; 
auß-erdem ist darauf Bedacht zu nehmen, wann 
der Zeuge nach seiner Rückkehr die At'beit 
wieder aufnehmen kann. -

§ 17. (1) Kann der Zeuge die Höhe des 
Schadens, der ihm nach § 2 Abs. 1 Z. 2 ver
ursacht worden ist, -durch- Bestätigungen des 
Diens't(Arbeit)gebers oder durch sonstige Bestäti
gungen bescheinigen, so gebührt ihm voller Er
satz; einem Diensc(Arheit)nehmer (§ 2 Abs. 1 
Z. 2 Et a) ist hiebeider entgangene Nettolohn 
(-gehalt) zu vergüten. 

(2) Vermag der Zeuge zwar die Tatsache des 
Schadens nach- § 2 Abs. 1 Z. 2, nicht aber dessen 
Höhe zu bescheinigen, so gebührt ihm eine Ent
schädigung von 5 S für jede, wenn auch nur be
gonnep.e Stunde, für die er An-spruch auf Ent
schädigung für Zeitversäumnis hat (§ 16), höch
stens jedoch 40 S für einen Tag. 

B. Sachverständige. 

Umfang der Gebühr. 

§ 18. (1) Der Sachverständige hat nach Maß
gabe der. §§ 19 bis 36 Anspruch 

1. auf Ersatz der notwendigen Kosten, die 
durch die Reise an den Ort der Beweisaufnahme, 
durch den Aufen~halt an dies-ern Ort und durch 
die Rückreise yeru.rsacht werden; 

2. auf Ersatz der durch seine Tätigkeit im 
gerichtlichen Verfahren sonst verursachten not
wendigen Auslagen; 

3. auf Entschädigung für Zeitversäumnis, 
wenn mit dieser Versäumnis ein Erwerbsent
gang ~erbunden ist; 

4. auf Entlohnung für Mühewaltung. 
(2) Sachverständige, die im öffentlichen pienst 

stehen, haben anstatt des Anspruchs nach Abs. 1 
Z. 1 Anspruch auf Gebühren, deren Höhe sich 
nach der für den Sachverständigen geltenden 
Reisegebührenvorschrift richtet. 

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 Z. 1 bis 3 oder 
Abs. 2 steht dem Sachverständigen auch dann zu, 
wenn er zur Beweisaufnahme erschienen, diese 
aber ohne sein Verschulden unterblieben ist. 

(4) Ein Sachverständiger, der die Vornahme der 
ihm obliegenden Verrichtungen ungerechtfertigt 
verweigert, hat keinen Anspruch auf Sachver
ständigengebühr. 

§ 19. (1) Werden zu einer Amtsha~d.lung 
mehrere Sachverständige zugezogen, so hat Jeder 
von ihnen Anspruch auf die volle Gebühr, _so
fern im folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Die Sachverständigen sind an die vom Ge
richt erteilten Weisungen über die Gegenstände; 

-die Art und den Umfang der Untersuchung 
gebunden. Sie sind auch ohne solche Weisungen 
verpflichtet, von der Untersuchung weiterer Ge
genstände abzusehen, sobald der ihnen bekannt
gegebene Zweck der Untersuchungerrei?tt ist. 

(3) Sachverständigen gebührt für VerrIchtun
gen, die sie ohne gerichtlichen Auftrag oder ent
gegen den Vorschriften des Abs. 2 vornehmen, 
keine Vergütung. 

Geltendmachung der Gebühr. 

§ 20. (1) Der Sachverständige hat den Anspruch 
auf seine Gebühr längstens binnen 14 Tagen nach 
der Beendigung seiner Tätigkeit bei sonstigem 
Verlust schriftlich oder mündlich bei dem Ge
richt, vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden 
hat oder stattfinden solli:e, geltend zu machen. 

. Hierauf ist der Sachverständige in der Vorladung 
aufmerksam zu machen. Schriftliche Ansuchen 
bedürfen nicht der. Unterschrift eines Rechts
anwalts. _ 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für Sachverständige, die Anspruch auf Gebühren 
nach der Reisegebührenvorschrift haben (§ 18 
Abs. 2). Sie haben bei Geltendmachung der Ge
bühr eine von ihrer zuständigen Dienststelle be
stätigte Reiserechnung beizubringen. 

(3) Dem Sachverständigen ist auf Antrag em 
angemessener Vorschuß zu -gewähren. 

Bestimmung der Gebühr. 

§ 21. (1) Die Sachverständigengebühr wird von. 
dem Richter (Vorsitzenden) bestimmt, vor dem 
die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder statt
finden sollte. über die Gewährung eines Vor
schusses nach § 20 Abs. 3 entscheidet der Richter 
(Vorsitiende), vor dem die Beweisaufnahme statt-
finden soll. . 
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(2) Der Richter (Vorsitz~nde) kann vor der 
Gebührenbestimmung den Sachverständigen auf
fordern, sich über Umstände, die für die Ge
bührenbestimmung von Belang sind, ergänzend 
zu äußern. 

(3) Beschlüsse, womit die Sachverständigen
gebühr bestimmt oder über die Gewährung eines 
Vorschusses entschieden wird, sind stets zu be
gründen. 

- (4) Der Beschluß, womit die Sachverständigen
gebühr bestimmt wird, ist zuzustellen 

1. in Strafsachen dem Sachverständigen, dem 
Ankläger und dem Beschuldigten (Verdächtigten, 
Angeklagten, Verurteilten); 

2. in Zivilrechtssachen dem Sachverständigen, 
äenParteien und, sofern die Sachverständigen
gebühr nicht ganz aus einem bereits erlegten Vor
schuß bezah}t werden kann, dem Revisor. Die 
Zustellung an den Reviso~ entfällt jedoch in den 
Fällen der Bestimmung der Sachverständigen
gebühr nach § 36 Z. 7. 

(5) Die imAbs.4 genannten Personen können ge
gen die Bestimmung der Sachverständigengebühr 
binnen 14 Tagen, in Exekutionssachen hinnen 
acht Tagen, nach Zustellung des Beschlusses in 
Strafsachen die Beschwerde, in Zivilrechtssachen 
den Rekurs an den übergeordneten Gerichtshof 
erheben. § 516 der Zivilprozeßordnung ist nicht 
anzuwenden: Das gleiche Recht steht dem Sach
verst~ndigen gegen die gänzliche oder teilweise 
Verweigerung eines Vorschusses nach § 20' Abs. 3 
zu. Gegen die Gewährung eines Vorschusses an 
den Sachverständigen ist ein Rechtsmittel nicht 
zulässig. Schriftliche Rechtsmittel b~dürfen nicht 
der Unterschrift eines Rechtsanwalts. 

Zahlung der Gebühr. 

§ 22. (1) Die Gebühr ist dem Sachverständigen 
aus den Amtsgeldern des Gerichts oder aus einem 
Kostenvorschuß nach Rechtskraft des Beschlusses, 
mit dem sie bestimmt ~urde, kostenfrei zu über
mitteln, sofern der Sachverständige nicht die 
frühere Zahlun~ der Gebühr verlangt. 

(2) Wird die Sachverständigengebühr vor ihrer 
rechtskräftigen Bestimmung bezahlt und durch 
eine Rechtsmittelentscheidung herabgesetzt oder 
übersteigt der dem Sachverständigen bezahlte 
Vorschuß (§ 20 Abs. 3) die rechtskräftig be-:
stimmte Gebühr, so hat der Sachverständige die 
zuviel bezahlten Beträge, abzüglich der vom 
Unterschiedsbetrag zu entrichtenden Umsatz
steuer, zurückzuerstatten. Sie sind vomSach
verständigen nach den für die Einbringung der 
gerichtlichen Gebühren und Kosten geltenden 
Vorschriften einzubringen. . 

Reisekosten. 
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sind auf den Sachverständigen sinngemäß anzu
wenden. 

(2) Dem Sachverständigen gebührt für Strecken, 
die er mit' der Eisenbahn oder auf einepl Schiff 
zurücklegt, die Vergütung nach der höchsten 
Klasse, wenn aber das vom Sachverständigen be
nützte Beförderungsmittel diese .Klasse nicht 
führt, nach dernächstniedrigeren tatsä.chlich .ge
führten Klasse. 

(3) Die Benützung von Beförderungsmitteln, 
die nicht Massenbeförderungsmittel im Sinne des 
§ 8 Abs. 1 sind, oder eines eigenen Kraftfahr
zeuges ist auch dann zulässig, wenn Gewicht, 
Umfang oder Beschaffenheit der Werkzeuge, Ge
räte oder sonstigen Gegenstände, gie derSach
verständige zur Beweisaufnahme mitnehmen 
muß, dies rechtfertigt. Für die Benützung des 
eigenen Kraftfahrzeuges gehührt in diesem Fall 
die nach der Reisegebührenvorschrift für Bundes
beamte hiefür v9rgesehene Vergütung. 

Aufenthaltskosten. 

§ 24. Die Bestimmungen der§§ 13 bis 15 über 
die Aufenthaltskosten des Zeugen sind auf den 
Sachverständigen sinngemäß anzuwenden. 

Ersatz der sonst verursachten notwendigen 
Auslagen. 

§ 25. (1) Die dem Sachverständigen sonst ver
ursachten notwendigen Auslagen (§18Abs. 1 
Z. 2) umfassen unter anderen: 

1. die Kosten für die Vorbereitung des Gut
achtens; 

2. die Kosten für die Anfertigung von Photo
graphien und Photokopien; 

3. die Vergütung für die bei der Untersuchung 
verbrauchten Stoffe; 

4. die angemessenen Kosten für die Verwen
dung von Hilfskräften, sofern deren Beiziehung 

. durch Art und Umfang der Tätigkeit des Sach
verständigen. gerechtfertigt ist; diese Kosten dür
fen die Höchstsätze der Entschädigung für Zeit~ 
versäumnis nach § 26 Abs. 2 nicht übersteigen; 

5. die entrichteten Stempelgebühren; 
6. die von der Sachverständigengebühr zu ent-

richtende Umsatzsteuer; . 
7. eine Schreibgebühr für das Schreiben von 

Befund u.nd Gutachten einschließlich der Beilagen 
hiezu und für die Beistellung der Schreibmittel, 
im Betrag von 4 S für jede Seite (§ 38 Abs. 2). 

(2) Für die Beistellung von Werkzeugen und 
Geräten, die eine dauernde Verwendung zulassen, 
gebiihrt kein Ersatz. 

Entschädigung für Zeitversäumnis. 

§ 23: (1) -Die Bestimmungen der§§ 6 bis 8, 9 § 26. (1) Die Entschädigung für Zein;ersäumnis 
Abs.2, 10 bis 12 über die ReisekosieridesZeugen (§ 18 Abs. 1 Z. 3) gebührt für die Zeit, die der 
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Sachverständige außerhalb seiner Wohnung oder 
gewöhnlichen Arbeitsstätte verbringen mqß, um 
seiner Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren nach
zukommen, sofern ihm hiefür nicht eine Ent
lohnung für Mühewaltung gebührt. ' 

(2) Die Entschädigung für Zeitversäumnis ist 
unter Berücksichtigung der Erwerbsverhältnisse 
des Sachverständigen zu bemessen. Sie beträgt 
jedoch 

a) hinsichtlich der unter § 27 Z.2 lit. b fallen
den' Sachverständigen für jede, wenn auch 
nur begonnene Stunde höchstens lOS, für 
einen Tag höchstens 100 S, 

b) hinsichtlich der unter § 35 fallenden Sach
verständigen für jede, wenn auch nur he
gonnene Stunde höchstens 5 S, für einen 
Talg höchstens 50 S, 

c) hinsichtlich der übrigen Sachverständigen 
für jede, wenn auch nur begonnene Stunde 
höchstens 15 S, für einen Tag höchstens 
150 S. 

(3) Liegen die Wohnung und di,e gewöhnliche 
Arbeitsstätte des Sachverständigen außerhalb des 
Ortes seiner Tätigkeit ini gerichtlichen Verfah
ren, 'so erhöht sich die Entschädigung für Zeit-I 
versäumnis nach Abs.l und 2 bei einer Entfer
nung 

a) von 30 bis 80 km auf ,das Doppelte, 
b) von 80 bis 200 km auf das Dreifache, 
c) von mehr als 200 km auf das Vierfache. 

(4) Bei den in den §§ 28 bis 31 genannten 
Sachverständigen erhöht sich die Entschädigung 
für Zeitversäumnis ft\~ . .l' bei einer Entfernung 

a) von 10 bis 30 km auf das Doppelte,' 
b) von 30 bis 100 km auf das Dreifache, 
c) von mehr als 100 km auf das Vierfache. 

(5) Sind die W ohnun:g und die gewöhnliche 
Arbeitsstätte vom Ort der Tätigkeit im gericht
lichen Verfahren nicht gleich weit entfernt, so 
ist für die Berechnung der Entschädigung für 
Zeitversäumnis nach Abs. 3 und 4 die geringere 
Entfernung maßgebend.' 

(6) Nimmt ein Sachverständiger an einem Tag 
und bei demselben Gericht an mehreren Ver
handlungen oder Erhebun:gen teil, so ist bei der 
Bestimmung der Entschädigung für Zeitv,ersäum
nis die insgesamt versäumte Zeit auf die inehreren 
Fälle zu gleichen Teilen aufzuteilen. 

Entlohnung für Mühewaltung. 

§ 27. Der Sachverständige hat nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen Anspruch auf Ent
lohnung für Mühewal,tung (§ 18 Abs. 1 Z.4): 

1. Gilt für die Leistung ein Tarif (§§ 28' bis 
36), so ist die Entlohnung nach diesem zu be
stimmen. 

2. Mangels eines Tarifes ist zu unterscheiden: 

a) Stellt das Gutachten .eine wissenschaftliche 
oder künstlerische Leistung dar oder setzt 
es besondere fachliche Kenntnisse voraus, 
die nur durch höhere Studien oder durch 
eingehende Schulung oder Vorbildung er
worben werden, so ist die Entlohnung für 
Mühewaltung nach richterlichem Ermessen 
unter Berücksichtigung des für die Leistung 
selbst notwendigen Aufwands an Zeit und 
Mühe und unter Bedachtnahme auf das für 
ähnliche Leistungen des Sachverständigen 
in Ausübung seiner außergerichtlichen; be
ruflichen Tätigkeit üblidte Entgelt zu be
stimmen. 

b) Genügen für die Sachprüfung die gewöhn
lichen handwerksmäßigen 04er geschäft .. 
lichen Erfahrungen, so gebührt dem Sach
verständigen unter Berücksichtigung des für 
die Leistung selbst notwendigen Zeitauf
wands ein Betrag vo11- 12 S für jede, wenn 
auch' nur begonnene Stunde, höchstens je
doch 120 S für einen Tag. 

Tarife. 

Ä r z t e. 

§ 28. Die Entlohnung für Mühewaltung be
trägt: 

1. für die Untersuchung 
a) auf Körperbeschädigung, samt Befund und 

Gutachten über die Art und. den Grad der 
Beschädigung oder,der Gesundheitsstörung, 
über Dauer und Grad ,d'er Schmerzen, der 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit und über 
ein:getretene und noch zu erwartende 
DauerfoI.gen, 

b) ob eine Defloration, ein Geschlechtsakt oder 
ein Geburtsakt stattgefunden hat, samt Be
fund und Gutachten, 

c) über' den vermutlichen Zeugungs termin, 
-samt Befund und Gutachten, 

d) auf Körperbeschaffenheit, zum Beispiel auf 
Zeugungsfähigkeit; Beischlafsfähigkeit, . 
Schwangerschaft, Gebärfähigkeit, samt Be
fund und Gutachten, . 

wenn ,eine umständJliche wissenschaftliche 
Begründung notwendig ist ............ 80 S, 
sonst ............................... 30 S; 

2. für die Uhtersuchun:g auf Vernehmungs-, 
Verhandlungs-, Haft- oder Arbeitsfähigkeit 

a) 'samt Befund, und Gutachten .:.... 35,S, 
b) samt Bericht ......... '.......... 2;is; 
3. für die Untersuchung des Geistes- oder 

Nervenzustands, samt Befund und Gutachten, 
a) wenn eine umständliche wissen

schaftlicheBegründung notwendig ist 400 S, 
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b) wenn es zwar nicht einer solchen 
Begründung, aber eines beträcht
lichen Aufwands an Zeit und Mühe 
bedarf ......................... 240 S, 

e)bei Reihenuntersuchungen ....... . lOS, 
d) sonst .......................... 80 S; 

e)zur Bestimmung der Rh-Unter
grupp,enpaare eie, Dld, Eie, für 
jedes Merkrrialpaar ............. . 

f) zUr Bestimmung weiterer Blut~ 
körperchenmerkmale für jedes Ein-
zelmerkmal .................. .-. 
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80S, 

50 S; 
4. a) für die Leichenöffnung (Untersuchung 11. für bakteriologische Unt,ersuchung, samt 

von Leichenresten oder Leich,enteilen), Befund- und Gutachten 
s,amt Befund und 'Gutachten, 
aa) wenn die Leiche durch Fäulnis 

stark verändert ist .......... 300 S, 
bb) sonst ...................... 160S, 

b) für die Leichenöffnung an einer unreifen 
menschlichen Frucht, samt ,Befund und Gut
achten, 

a) mit Anlegung von Kulturen oder 
im Tierversuch ................. 80 S, 

b) son'st ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . •. .. 40 S; 
12. für die Abnahme von Abdrucken zu 

daktyloskopischen Zwecken 
a) an ,Leichen ..................... 20 S, 
b) an Lebenden ....... -. . . . . . . . . . . . . 5 S; 

aa) wenn die F,rucht durch Fäulnis ; 
d 1'50 S, 13. für Röntgenuntersuchung, s,amt Befund 'stark v'erän ert ist .......... d G ch 

'bb) soUSt ............. ,';....... 90 S, un uta ten 
e) bei besonders erschwerenden äußeren Um-' a) bei Röntgenaufn,ahme . . . • . . . . . . . . 60 S, 

ständen das Doppelte der in lit. a oder b b) bei Durchleuchtung ............. , 40 S. 
festges,etzten Gebühren; 14. Sind in den Fällen der Z. 1 bis 13 mehrere 

ß Personen oder Gegenstände (Haare, Blut, Samen-s. für ,die äu ere Besichtigung einer 
Leiche, ,einer unreifen menschlichen Frucht Hecken und dergloeichen) zu untersuchen, so hat 
9dereiner Nachgeburt, samt' Befund und der Sachverständige für jede Untersuchung An

spruch auf die volle Gebühr. Gutachten .............. '.. ......... .. 20 S; 
6: für die, Untersuchung ,von Werk

zeugen, Kleidern und dergleichen mit un
bewaffnetem Auge, samt Befund und Gut-
achten .............. ;............... 10 S; 

7. a) für ~infache chemische, mikro-
'skopische oder, spektroskopische, 
Untersuchungen (von Harn, Haaren, 
Sekret oder Exkret und de~gleichen), 
samt Befund und Gutachten; für jede 
Untersuchungsart ................ 30 S, 

b) für histologische Untersuchungen, 
samt Befund und Gutachfen, für 
jedes Organ und jede Färbung .... 50 S; 

8. für die Untersuchung von Blutflecken, samt 
, Befund und Gutachten, 

a) auf Zugehörigkeit zu Blut einer bestimm
ten Art 
aa) bei' Anwendung der Präzipita

tionsmethodenach Uhlenhuth 100 S, 
bb) sonst ...................... 50 S, 

b) auf Gruppenzugehörigkeit oder Blut-
merkmaLe ................... :.. 90 'S; 

9. für Blutabnahme 
a) bei Kindern unter drei Jahr,en .... 15 S, 

b) sonst .......................... 8 S; 

10. für die Untersuchung von flüssigem Blut, 
samt Befund und Gutachten, 

A n t h r 0 pol: 0 ge n. 

§ 29. Die Entlöhnung für Mühewaltung für 
die Untersuchung samt Befund und Gutachten 
beträgt hinsichtlich jeder untersuchten Person: 

1. für den morphologischen Vergleich. 180 S; 
2. für die mikroskopische Haarunter-

suchung ....................... . 
3. für die Geschmacksprüfung ...... . 
4. für .den Gaumenfaltenver,gleich ... . 

5. für den Wirbelsäulenvergleidl 

Ti e r ä r z t e .. 

30 S; 
25 S; 
60 S; 

175 S. 

§ 30. Die Entlohnung für Mühewaltung be
trägt: 

1. für die Untersuchung lebender Tiere, 
Befund und Gutachten, 

a) ,bei einem kleinen Tier .......... . 
b) sonst ......................... . 

samt 

15 S, 
20 S; 

2. für die öffnung von Tierleimen, samt Be
fund und Gutamten, 

a) bei, einem kleinen Ti'er .......... . 
b) sonst ..... ' ...... " ............. . 

3. ,für die UntCTsuchung von Fleism, 
samt Befund un,d Gutamten ........... . 

20 S, 
60 S; 

30 S; 
a) auf Zugehöri:gkeit zu Blut einer be-, 

stimmten Art .................. . 40 S, 4. für die äußere Bes,imtigung einer 

40 S Tierleiche und dergloeichen, samt Befund b) zur Bestimmung der Blutgruppe .. , 
e) zur Bestimmung der Untergrup-

pen Al und A2 ................. 40 S, 
d) zur Bestimmung der Faktoren M 

und N ........... :. ............ 50S, 

und Guta,chten ....................... . 20S~ 

5. Erfordert das Gutachten eine' umständliche 
wissenschaftliche Begrü.ndung, so ist die Gebühr 
nach Z. 1 bis 4 zu verdoppeln. 
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ehe m i k e r. 

§ 31. Die Entlohnung für. Mühewalturig be
trägt: 

1. für die UnterlSuchung-von Leichenteileh, s'amt 
Befund und Gutachten, 

a) auf flüdltige Gifte (ZJum Beispiel 
Phosphor, Blausäure, Phenole, Chlo
roform, Nitrit, Methylalkohol, 
Äthylalkohol) ................... 100 S, 

b) auf Metallgifte (zum Beispiel Blei, 
Qued{silber, Ars1en, Antimon, Kupfer, 
Thallium) ...................... 150 S, 

c) auf Pflanze!1gifte (zum Beispiel 
Strychnin, Atropin, Opiumalkaloide, 
Kokain, Kodein) oder sY!llthetioche 
Arzneistoffe (zum Beispiel Veronal 
und dessen Deriv.ate, Pyramidon) .. 180 S; 

2. für die Untersuchung von Blut, Erbroche
nem, Mageninhalt, Stuhl, Harn, Gra:berde, Sarg
holz, von kompakten Speisen, Flüssigkeiten oder 
Genußmitteln, samt Befund und Gutachten, 

a) auf flüchtige Gifte ............... 60 S, 
b) auf Metallgifte ...... ............ .90 S, 
c) auf Pflanzengifte oder synthetische . 

Arznei'stoffe .......... ,......... 120 S; 

3.für die Untersuchung von Medizinen, 
Drogen, Toiletteartikelrt, technischen Pro
dukten, Kileiderri, Wäsche, Geräten, samt 
Befund und Gutachten ................ 120 S; 

4. für die Untersuchung von einfachen 
Körpern (zum Bei·spiel Sublimat, Zyankali, 
Arsenik, Phosphor, Kochsalz, Kalomel, 
Kalziumkarbonat, Bariumkarbonat) oder 
deren Lösungen, samt Befund und Gut-
achten ............................... 60 S; 

5. für die Untersuchung von Gemisch·en 
einfa·cher Körper oder deren Lösung·en, 
soweit s·ie nicht u'mer eine andere Ziff·er 
h'-llen, samt Befund und Gutamten ...... 120 S. 

6. a) Dem Sachverständigen i\9t in den Fällen 
der Z. 1 bis 5 fürdi,e quantitative Ermitt
lung von Gift, und zwar für jedes quanti
tativ ermittelte Gift, ein Zuschlag in der 
Höhe der halben Gebühr zuzusprechen. 
b) Wenn verschiedene Organgruppen oder 
Organte~le getrennt untersucht werden müs
sen und die Notwendigkeit der getrennt·en 
Untersuchung wiss.ensch·aftlich nachgewi,esen 
ist, so ist für jede getrennte Untersuchung 
die volle Gebühr zuzusprechen. Das gleiche 
gilt, wenn ein Gegenstand der Reihe nach 
auf verschiedene Gruppen von Giften unter
sucht werden muß. -

7. 'Einfache mikroskopi~che,. spektroskopische 
oder chemische Untersuchungen, ·die auch von 
ärztlichen Sachverständigen vorgenommen wer
den können, sind nach § 28 Z. 7 zu entlohnen. 

8. Die VorOChriften der Z. 1 bis 7 sind auf 
pharmakologische und pharmakogno~tische Un
tersuchungen nicht anzuwenden; in solm·en Fällen 
ist die Gebühr nach richterlich,em Ermessen (§ 27 
Z. 2 lit. a) zu bestimmen.' 

S ach ver s t ä n d i g e für . das Kr a f t
fa h r w ese n. 

§ 32. (1) Dem Sachverständigen für das 
Kraftfahrwesen gebührt als Entlohnung 
für Mühewaltung für Befund und Gut~. 
achten ..................•........... 100 S. 

(2) Die Gebühr kann bei besonderen Schwi,erig
keiten nach I1im1terlid1em Ermessen(§ 27 Z. 2 
lit. a) bestimmt werden 

a) in Zivihechtssach.en, wenn der Wert des 
Verfahrensgegenstands 20.000 S übersteigt, 

b) in Strafsachen wegen Verbrechen und Ver
gehen. 

B u c h sa c h v er s t ä n d i g e. . 

§ 33. (1) Dem Buchsachverständigen gebührt 
unter Berücksichtigung des für ,die Leistung sdbst 
notwendigen Aufwands an Zeit folgende Ent
lohnung für Mühewaltung: 

1. für Vorarbeiten, Informationen und 
den Befund,· für jede, wenn auch nur be-
begonnene Stunde .............. : ~ ... , _ 25 S, 

2. für das Gutachten, für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde. . . . . . . . . . . . 30 S. 

(2) Die Gebü,hr kann beiibesonderen Schwierig
keiten nach richterlichem Erme~sen (§ 27 Z. 2 
Ht. a) bestimmt werden 

a) in Zivilrechtslsachen, wenn ·der Wert des 
Verfahrensgegenstands 20.000 S übersteigt, 

b) in Strafsamen wegen Verbrechen und Ver
gehen. 

S eh ätz u n g von H ä u s ern· und B a u
g r ü nd en, S 0 Fe r n sie b e s 0 nd e re 
fa chI i c he K e n. n t n iss e vor aus se t z t. 

§ 34. (1) Dem Sachverständigen gebührt für die 
Schätzung yonHäusern und Baugründen, sofern 
sie besondere fachlichle K·enntni",se voraussetzt, 
folgende Entlöhnung für' Mühewaltung: 

1. für Hausschätzungen: 
bei einem Hauswert 

bis 10.000 S . 150 S, 
über 10.000 S bis 50.000 S 200 S, 
über 50;000 S bis 100.000 S.400 S, 
über 100.000 S bis 200.000 S 600 S, 
über 200.000 S bis· 300.000S800 S, 
über' 300.000 S bis 400.0005' ..... -1000 S, 
ilber 400;000 S bj,s 500·.000S 1200 S,-
über ~ 500.000 S bis·1,000.OOOS 1500 S, 
über 1,000.000 S für je angefangene .. 

weitere 500.000 S ., um 250 S 
mehr; 
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2. für BaugrundsdIätzungen: 

bei einem Grundwert 
bis 5.000 S ....... 80 S, 

über 5.000 S bis 10.000 S 100 S, 
über 10.000 S bis 20.000 S 120 S, 
über 20.000 S bis 30.000 S 140 S, 
über 30.000 S bis 40.000 S i60 S, 
über 40.000 S bis 50.000 S 180 S, 
über 50.000 S bis 100.000 S ...... .- 300 S, 
über 100.000 S für je angefangen'e 

weiter'e 50.000 S .... um 50 S 
mehr. 

(2) Bei der Schätzung von Hausanteilen wird 
die Gebühr nach dem Wert des ganzen Hauses, 
bei der Schätzung von Liegenschafts'lIfiiteilen, die 
im Verhältnis zum Ganzen bestimmt sind (§ 10 
GBG. 1955) nach ,dem Wert der ganzen Uegen
schaft, bei der Schätzung ,,"on zusammenhängen
den, gleichartigen Grundstücken" di,e in einer 
Grundbuchseinlage (§ 2 GBG. 1955) eingetragen 
si:IJld, vom Gesamtwert aller Grundstücke be
messen. 

S c h ätz u n.g von ge w ö h n 1 ich enG e
b rau c,h s g e gen s t ä nd e n im Ex e k u

tionsverfahren. 

11 

b) dem Sachverstäildig,en, der das Gutachten 
abgegeben hat, 
aa) wenn eine umständliche w~ssenschaft

liche Begründung notwendig ist, drei 
, Viertel, 

bb) sonst die Hälfte 
der für Befund und Gutachten festgesetzten Ge
samtgebühr. 

4. Für die überprüfung ,des Gutachtens eines 
anderen Sachverständigen oder von einander
widersprechenden Gutachten mehrerer Sachver
ständiger ist der Sachvlerständi.ge mit dem dop
pelten Betrag der Gebühr für Befund und Gut
achten zu entlohnen, und zwar auch dann, wenn 
er keinen neuen Befund aufnimmt. 

5. Für die Teilnahme an einer Verhandlung, an 
einem gerichtlich·en Augenschein lin Zivilrechts
sachen oder an einer gerichtlichen Erhebung in 
Straf~achen hat der Sachverständ,ige auch noch 
A'fiSpru,ch auf eine Gebühr für jede, wenn auch 
nur begonnene Stunde im Betrag von 20 S. 

6. Für das Studium eines Aktenbandes ge
bührt dem Sachverständigen ern' Betrag von 10 
his 80 S. 

7. Im Zivilprozeß gebührt dem Sachverstän
digen eine höhere ah die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes vorgesehene Gebühr, wenn 
die Parteien durch eine Erklärung vor dem Ge-

§ 35. Dem Sachverständigen gebührt für die richt sich zur unmittelbaren Bezahlung dieser 
Schätzung von gewöhnlichen Gebrauchsgegen- höheren Gebühr an den Sachverständigen ver
stäIl!den im Exekutionsverfahr,en für jede, wenn pflichten und der Sachverständige auf di,e Be
auch nur begonnene Stunde des Schätzungsaktes zahlung der Gebühr aus, den Amtsgeldern des 
eirteEntlohnung für Mühewaltung von 10 S, ,Gerichts verzichtet. Solche Gebühren sind, falls 
höchstens jedoch 100 S für einen Tag. der Sachverständige um ihre Einhebung ersucht, 

Gemeinsame Bestimmungen zu 
d ,e n T a r i fe n. . 

§ 36, 1. Leistungen d,er in d,en § § 28 bis 31 
genannuen Sa.chverständigen, die dort nichtange
führt sind, s'ind unter Berücksichtigung des für 

, die Tätigkeit notwendigen Aufwa;nds an Zeit und 
Mühe und mit Bedacht auf die für ähnliche 
Lei'stungen in den genannten Tarifen festgesetzte 
Vergütung zu entlohnen. 

2. Gibt der Sachverständige ,in den FäHen der 
. §§ 28 bis 31 sein GU'ta,chteilbloß auf Grund des 
Akteninhalts oder der Vierhandlungsergebnisse 
ah, so gebührt ihm als Entlohnung für Mühe
waltung, 

a) wenn eine umständliche wissenschaftliche 
Begründung notwendig ist, drei Viertel, 

b) sonst die Hälfte 
der für Befund /Und Gutachten festgesetzten Ge
samtgebühr. 

3. Stammen in den Fällen der §§ 28 bis 32 
Befund und Gutachten von versichiedenen Sach
ve'rständigen, so gebühr,en. 

a) dem Sachverständlgen, der den Befund auf
genommen hat, drei Viertel, 

nach den für di,e Einbringung von gerichtlLchen 
Gebühren und Kost,en gehenden Vorschriften für 
den Sachverständigen einzubringen. 

c. Dolmetsche. 
§ 37.' Auf die Gebühren der Dolmetsche s,ind 

die Bestimmungen der §§ 18 bis 26 sinngemäß 
anzuwenden. 

Entlohnung für Mühewaltung. 

§ 38:, (1) Dem Dolmetsch gebührt folgende Ent
löhnung für Mühewaltung: 

1. bei schriftlicher übersetzung für jede volle 
Seite 

a) der übersetzung ins Deutsche, 
aa) wenn <;las Schriftstück mit latei

nischenBuchstaben geschrieben 
ist .. ' ............... , .. ' .... '. 12 S, 

bb) wenn das Schriftstück mit an
deren Sch'l"'iftzeichen geschrieben 
i'st ..... ; ••....•.... '. . . • . . .. 'is S; 

b) der übersetzung, in 'die fremde 
Sprache, ,.', , 
aa) wenn für die übersetzung latei

nische' Buchsia hen zu verwenden ' 
sind ............. '. : ....... : ;, . 24 S, 
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bb) wenn für die übersetzung an
dere Schriftzeich-en zu verwen-
den sind ................. ',' . 

I (Arbeit)geber und den Dienst(Arbeit}nehmer für 
diese Zeit entfallende Beitrag zur Sozialversiche-

30 Sj rung und Arbeitslosenversicherung. Der Dienst
(Arbeit).geber hat die Höhe dieser Beträge zu be-

.. 2 .. bei Zuziehung zu einer Vernehmung I scheinigen. Der Dienst(Arbeit)nehmer hat diese 
fur Jede, wenn auch nur begonnene Stunde 20 S. Beträge dem Dienst(Arbeit)geber abzuführen. 

(2) ~ine Seite gilt als v~l, .wennsie m.inde~tens (3) Wo dieses Bundesgesetz die Vernehmung 
25 ZeIlen von durchschmttlDch 40 SchrIftzeIchen d Z (d' B 's fnahme) oder seine Aus-

häl' .. f' d' G b"h es eugen Ie ewel au -
ent t. Bel germgerem Um ang 'Ist - Ie - e ur' "h- . t d n Stel-Ie dI'e Teilnahme .. h d - '1 b', sage erwa nt, trIt an ere -
fur den entsprec en en Tel zueSbimmen. der Vertrauensperson an der Sitzung der Kom-

D. Gesmwome und Schöffen und Ver
trauenspersonen in den im Geschwornen
und Schöffenlistengesetz zur Bildung der 
, Jahreslisten berufenen Kommissionen. 

§ 39. (1) Für die Gebühren der Geschwornen, 
Schöffen und Vertrauenspersonen in den zur Bil
-dung der Jahreslisnen berufenen Kommissionen 
gelten d~e Vorschriften über die Zeugengebühren, 
soweit diese nicht ihrer Art nad1 nur auf Zeugen 
anwendbar sind und im .folgenden nichts anderes 
bestimmt wird. 

(2) E~nem Dienst(Arbeit)nehmer gebührt, falb 
ihm Lohn 0derGehalt entgeht, als Entschädigung 
für Zeitversäumnis auch der auf den Dienst
(Arbeit)ge:ber und den Dienst(Arbeit)nehmer für 
diese Zeit entfallende Beitrag zur Sozialversiche
rung und Arbeitslosenversich-erung. Der Dienst
(Arbeit}geber hat die Höhe dieser Beträge zu be
scheinigen. Der Dienst(Arbeit)nehmer hat diese 
Beträge dem Dienst(Arbeit)geber abzufü'hren. 

(3) Wo dieses Bundesgesetz die Vernehmung 
des Zeugen (die Beweisaufnahme) oder seine Aus
sage erwähnt, tritt an deren Stelle die Teilnahme 
der Geschwornen oder Schöffen an der Ver
handlung (Sitzung) oder die Teilnahme der Ver
trauenspersonen an der Sitzung der Kommission. 

(4) KoIi'lmen Geschworne, Schöffen oder Ver
trauenspersonen ihren Pflichten nicht nach, so 
haben sie keinen Anspruch auf eine Gebühr. 

(5) Gegen die Bestimmung der Gebühr eines 
Geschwornen oder Schöffen oder einer Ver
trauensperson können nur der Geschworne oder 
Schöffe oder -die Vertr.auenspersondie Bes-chwerde 
<tn den Präsidenten des Gerichtshofs' erheben. 

cf 

E. Vertrauenspersonen in den im Geschwor
nen- und Sdtöffenlistengesetz zur Bildung 

der Urlisten berufenen Kommissionen. 
§ 40. (1) Für die Gebühren der Vertrauens

personen in den zur Bildung der Urlist-en beru
fenen Gemeinde-, Gemeindebezirks- und Bezirks
~ommissionen g~lten di-e Vorschr-iften über die 
Zeugengebühren, soweit dies-e, nicht ihrer Art nach 
nur auf Zeugen anwendbar sind und im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird. 

mISSIOn. 
(4) Kommt die Vertrauensperson ihren Pflich

ten nicht nach, sO hat sie keinen Anspruch auf 
eine Gebühr. 

'(5) Die Vertrauensperson hat den Anspruch auf 
ihre Gebühl' längstens binnen 14 Tagen nach 
dem Abschluß ihrer Teilnahme, an der Sitzung 
bei sonstigem Verlust schriftlich oder mündlich 
beim Vorsitzenden der Kommission, der die 
Vertrauensperson angehört, in Wien :beim Magi
strat, geltend zu machen. über den Anspruch 
entscheiden bei Gemeindekommissionen und Ge
meindebezirkskommissionen der Bürgermeister, 
in Wien der Magistrat, bei Bezirkskommissionen 
der Bezirkshauptmann endgültig. 

(6) Die Gebühren werden für Vertrauens
personen in den Gemeindekommissionen und 
Gemeindebezirkskommissionen aus Gemeinde
mitteln, für Vertrauenspersonen in den Bezirks
kommissionen aus dem AmtsverIag der Bezirks
hauptmannschaft vorgeschossen und der aus
zahlenden Stelle von den Oberlandesgerichten er
s ta ttet. Die auszahlenden Stellen ha ben die Er
stattung aller vorgeschossenen Gebühren jeweils 
für ein Jahr gesammelt bei den Oberlandes
gerichten anzusprechen. 

ARTIKEL H. 

§ 41. Die Zivilprozeßordnung vom 1. August 
1895, RGBl. Nr. 113, in der geltenden Fassung, 
wird in folgender Weise geänder;:: 

1. Der zweite Absatz des § 349 hat zu lauten: 
"Die Entscheidung des erkennenden Gerichtes 

über den Fortgang des Verfahrens bei Weigerung 
der Aussage oder der Eidesleistung durch einen 
Zeugen und über die Fortsetzung der Verhand
lung in den Fällen der §§ 332 und 335, die Be
schlüsse, durch welche die Ladung eines Zeugen 
oder dessen Vorführung angeordnet oder zum 
Erlag eines Vorschusses für die dem Zeugen zu 
gewährende Vergütung (§ 332) eine Frist be
stimmt wird, sowie die :über die Beeidigung eines 
Zeugen gefaßten Beschlüsse können durch ein 
Rechtsmittel nicht angefochten werden." 

2. Der § -365 hat zu lauten: 

(2) Einem Dienst(Arbeit)nehmer gebührt, falls "Kostenvorschuß. 
ihm Lohn oder Gehalt entgeht, als Entschädigmig § 365. Wenn dem Beweisführer nicht das 
für Zeitversäumnis au,ch, der auf c;len Dienst-I Armenrecht bewilligt ist, hat der Vorsit~ende 
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oder der beauftragte oder ersuchte Richter an
z1.wcdnen, daß ein von ihm zu bestimmender 
Betrag zur Deckung des mit der Aufnahme des 
Beweises durch Sachverständige verbundenen 
Aufwandes vom Beweisführer innerhalb einer 
bestimmten Frist vorschußweise zu erlegen ist. 
§ 332 Abs.2 ist sinngemäß anzuwenden." 

ARTIKEL III. 

§ 42. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am ersten 
Tag ·des auf die Kundmachung fol!genden zweite'n 
Monats in Kraft. 

(2) Es ist auf alle Gebühren für- eine Tätigkeit 
anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes beendet worden ist. 

(3)· Auf schriftliche Auskünfte, Befunde und 
Gutachten von Behörden (Ämtern und Anstalten) 
'an Strafgerichte (§ 381 Abs.1 Z.3 der Straf
prozeßordnung) ist dieses Bundesgesetz nicht an
zuwenden. 

§ 43. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes verlieren ihre Wirksamkeit: . 

1. die §§ 346, 347 und 382 Abs. 1 der Zivil
prozeßordnung vom L August 1895, RGBL 
Nr.113; 

2. die §§ 383, 384, 385 und 386 der öster
reichischen StraJprozeßordnung 1945, A. Slg. 
Nr.1; -

3. Artikel 11 des Bundesgesetzes vom 5. No
vember 1947, BGBi. Nr. 1/1948, über die Ge
bühren der Zeugen und Sachverständigen in 
bürgerlichen Rechtssachen; . 

4. das Bundesgesetz vom 13. Juni 1946, BGBl. 
Nr. 136, womit Vorschriften über den Ge
bührenanspruch der Geschwornen, Schöffen und 
Vertrauenspersonen erlassen und die Bestimmun
gen der Strafprozeßordnung über den Gebühren-
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anspruch der Zeugen, Sachverständigen und Dol
metsche im Strafverfahren ergänzt werden 
(Gebührenans'pruchsgesetz - GebAG.); 

5. die Verordnung des Bundesministeriums für 
Justiz vom' 24. Jänner 1948, BGBl. Nr. 66, über 
die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen 
in bürgerlichen Rechtssachen; 

6. die Verordnung des Bundesministeriums für 
Justiz vom 23. Mai 1951, BGBl. Nr. 122, über 
die Gebühren der gerichtsärztlichen Sachverstän
digen und über die Gebühren für. chemische 
Untersuchungen im Strafverfahren; 

7. die Verordnung des Bundesministeriums' für 
Justiz im Einvernehmen mit den Bundesmini
sterien für Inneres und für Finanzen vom 12. No~ 
vember 1946, BGBl. Nr. 2/1947, über den Ge~ 
bührenanspruch der Vertrauenspersonen in den 
im Geschwornen- und Schöffenlistengesetz zur 
Bildung der Urlisten berufenen Gemeinde- und 
Bezir kskommissionen; 

8. die Tarife über die Gebühren der Zeugen, 
Sachverständigen und Dolmet.sche in bürgerlichen 
Rechtssachen, verlautbart im Amtsblatt der 
österreichischen Justizverwaltung, Jahrgang 1951, 
S.38; -

9. die Tarife zum Gebührenanspruchsgesetz, 
verlautbart im Amtsblatt -der österreich ischen 
Justizverwaltung, Jahrgang 1951, S.41. 

§ 44. Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf 
Bestimmungen, . die durch dieses Bundesgesetz ge
ändert oder aufgehoben werden, verwiesen wird, 
erhält die Verweisung ihren Inhalt aus den ent
sprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

§ 45. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist das Bundesministerium für Justiz, 
hinsichtlich des § 40 im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Inneres, betraut. 
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